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Bauma, 30. November 2025 

 

 

Feuerwerksverbot in Bauma beschlossen 

 

An der Urnenabstimmung vom 30. November 2025 hat die Stimmbevölkerung der 

Gemeinde Bauma entschieden, das Abbrennen von Feuerwerk künftig zu verbieten. 

Mit deutlichem Mehr wurde die entsprechende Anpassung der Polizeiverordnung an-

genommen. 

 

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 52,89% stimmten 1025 Stimmberechtigte für die Initia-

tive. Abgelehnt wurde sie von 791 Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen. 

 

Das Feuerwerksverbot betrifft das private Abbrennen von Feuerwerk auf dem gesamten Ge-

meindegebiet. Damit folgt Bauma anderen Gemeinden, die aus Rücksicht auf Umwelt, Tierwelt 

und Sicherheit auf private Feuerwerke verzichten. Öffentliche Feuerwerke im Rahmen von be-

willigten Anlässen bleiben weiterhin möglich, sofern sie von der Gemeinde genehmigt werden. 

 

Das Verbot tritt nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfristen und der Publikation durch 

den Gemeinderat voraussichtlich im Januar 2026 in Kraft. Der genaue Zeitpunkt wird im amtli-

chen Publikationsorgan der Gemeinde bekanntgegeben. An Silvester 2025 ist damit wohl zum 

letzten Mal in Bauma das private Abbrennen von Feuerwerk erlaubt. 
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